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Wien, am 21. Feber 1994 

Die Abgeordneten Mag. STOISITS, Fre\lnde und Freundinnen haben 

an mich am 22.1.2.1993 die schriftliche Anfraee Nr. 5891/J betref

fend "Akzeptanz von Erkenntnissen der unabhängigen Verwaltungsse

nate durch Fremdenpolizeibehörden in Oberösterreich" mit foleen

dem Wortlaut gerichtc-~t: 

"1. Toleriert der Bundesminister, daß sich Fremdenpolizeibehörden 

über Erkenntnisse der unabhängigen Verwaltungssenate hinweg

set.zen? 

2. Ist es üblich, daß Aufenthaltsverbote erst nach Ablauf der 

zweimonatigen Frist des § 48 Abs. 2 Fremdengesetz erlassen 

werden? 

3. Ist ein Militärputsch in einem afrikanischen Land kein Anlaß 

dafür, die Deportation eines dem Militär ablehnend gegenüber 

st.ehenden St.udenten aufzuschieben?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

zu Fr~~-.-l~. 

Nein. 
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?_~Lf.!:._<:l~~ __ ? __ : _ 
Nein. 

~~_E r a ~_-!:l.;_ 

- 2 -

Die Fraee der Zulässigkeit der Abschiebung ist im Einzelfall 

nilch § 37 des Fremdenrrese t zes zu heur te Uen. § 54 FrG sieh t i Tl 

diesem Zusilmmenhang ein f~rmliches Verfahren zur Feststellung der 

UnzuUissirrkeit d.er Ahschiebung in einen hestimmten Staat vor, das 

im konkreten FilII allch durchgeführt wurde. Die Sicherheitsdirekti

on für das Bundesland Oherösterreich hat in diesem Fall mit Be

scheid vom 18.11.1993, Zahl St 234/93, die Zulässigkeit der Ab

schiebung nach Nigeria festgestellt. 

Der Asylantrag des Fremden wurde mit Bescheid des Bundesmini

sterillms für Inneres vom 30.9.1993, Zflhl 4,343.320/1-IIt/l3/93, 

rechtskräftig abeewiesen. Dieses Verfahren hat keinen Anlaß gege

ben, von einem Ahschiebllnffsverhot im Sinne von § 37 Ahs. 2 FrG 

auszugehen. 

Das über das Asylverfahren hinausgehende Vorbringen des Frem

den wurde von der Sicherheitsdirektion für das Bundesland Oher

österreich als unglaubwürdig erachtet. Es erschöpfte sich in 

allrremeinen Vorbringen und enthielt keine stichhaltif.{en Griin<1(~ 

fUr die Annahme eines Abschiebungsverbotes im Sinne von § 37 Abs. 

1. FrG. 

AllS diesen Entscheidungen im Einzelfall können keine generel

len Ahleitllnrren in der in der Anfraffe unterstellten Art ffetroffen 

w(~rden. Insbesondere ist der Begriff "Deportation" nicht. auf 

Ahschiebungen im Einzelfall, die aufrrrund des Ergebnisses eines 

Verwaltungsverfahrens durcheeführt werden, anzuwenden. 
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